
Stadt Ahrensburg  Bebauungsplan Nr. 70A               STADT    RAUM   PLAN 
 

                                                                             - 11 – 

 
 
 
 
g) 
 
 
 
 
h) 
 
 
 
 
 
 
i) 
 
h) 

 

 
 
 
 
g) Im Rahmen der bisherigen Festsetzungen (und ggfs. der Festsetzungen 

des 2. Entwurfs) werden (in Abhängigkeit zur weiteren Abwägung) in-
sbesondere auf den bisherigen Außenbereichsflächen zwischen Gut 
Wulfsdorf und den westlich angrenzenden Waldflächen bzw. der Stadt-
grenze Hamburgs keine weiteren Bauflächen bzw. Baumöglichkeiten im 
ehemaligen Außenbereich geschaffen werden. 

h) Die Knickbeseitigung erfolgt im südlichen Bereich der ehemaligen Insti-
tutsflächen am Knick parallel zum Wulfsdorfer Weg. Hier sind für die 
notwendigen Zufahrten zum neuen Bauquartier zwei Knickdurchbrüche 
in einer jeweiligen Breite von ca. 2 x 20 m notwendig. 

 
 
 
i) Kenntnisnahme, dass die untere Denkmalschutzbehörde keine grund-

sätzlichen Bedenken erhebt. 
h) Die Anregungen der Punkte 1 bis 8 betreffen redaktionelle Änderungen 

der textlichen Erläuterungen innerhalb der Begründung bzw. des Um-
weltberichts. Inhaltliche Änderungen ergeben sich dadurch nicht. Die 
Hinweise werden entsprechend eingearbeitet. 
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i) 
 
 
 
j) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) 
 
 
l) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Der Mindestumgebungsschutzbereich für das denkmalgeschützte Guts-

haus und den denkmalgeschützten Park wird nachrichtlich übernommen 
und dargestellt. 

 
j) Kenntnisnahme. Eine entsprechende Korrektur der nachrichtlichen 

Übernahmen bzw. der Erläuterungen in der Begründung bzgl. der vier-
reihigen Lindenallee werden entsprechend korrigiert. 

 
 
 
 
 
 
k) Kenntnisnahme, dass die untere Bodenschutzbehörde keine grundsätz-

lichen Bedenken vorbringt. 
 
l) Entsprechende verbindliche Regelungen wurden bereits getroffen: „Im 

Bereich der ehemaligen Institutsflächen sind die noch bestehenden, 
stillgelegten Öltanks zu bergen. Beim Bergungsvorgang ist zu kontrollie-
ren, ob es unter den Tanks zu Kontaminationen des Bodens durch Mine-
ralöl gekommen ist.“ Der Anregung ist bereits entsprochen worden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
H 
B 
 



Stadt Ahrensburg  Bebauungsplan Nr. 70A               STADT    RAUM   PLAN 
 

                                                                             - 13 – 

 
 
 
 
 
m) 
 
 
n) 
 
 
 
 
m) 
 
 
 
n) 
 
 
 
o) 
 
 
 
 
 
p) 
 
 
 
 
 
q) 
r) 
 
 

 

 
 
 
 
 
m) Kenntnisnahme, dass die untere Wasserbehörde, unter Beachtung der 

geschilderten Hinweise, keine Bedenken vorbringt. 
n) Kenntnisnahme. 
m) Der Hinweis wird berücksichtigt; vor Erschließungsbeginn werden Unter-

suchungen auf Düngemittel, Herbizid- und Fungizidrückstände in den 
Bereichen der Gewächshäuser und der ehemaligen Freilandversuchs-
flächen sowie bzgl. Mineralöle bzw. Abwasserrückstände in den Berei-
chen der Öltanks, Kläranlagen, des Heizungskellers und Benzinabschei-
ders durchgeführt werden – eine entsprechende Regelung wird in den 
noch zu vereinbarenden städtebaulichen Vertrag (Erschließungsvertrag) 
zwischen der Stadt Ahrensburg und dem Vorhabenträger aufgenommen. 
Zusätzlich wird dies noch genauer als textlicher Hinweis in die Planfas-
sung des Bebauungsplanes aufgenommen als bisher. Nach Vorliegen 
der Ergebnisse ist die weitere Vorgehensweise mit der unteren Boden-
schutzbehörde abzustimmen. 

n) Der Hinweis, dass der Fachdienst Abfall, Boden- und Grundwasser-
schutz im Fachbereich des Kreises Stormarn, beim eventuellen Vorhan-
densein von Boden- oder Grundwasserkontaminationen, zu informieren 
ist, wird berücksichtigt.  

o) Der Hinweis zum Anschluss- und Benutzungszwang bzgl. der Schmutz-
wasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung zum 
Rückbau der Kläranlage wurde bereits berücksichtigt, folgende Rege-
lung ist bereits Bestandteil des Bebauungsplans: „Die bestehenden 
Kläranlagen sind soweit nicht geschehen, zurückzubauen, die dazuge-
hörenden Gruben sind leer zu pumpen und zu verfüllen“. Auch dies wird 
Vertragsbestandteil des Erschließungsvertrages (städtebaulicher Ver-
trag). 

p) Die Anregung wird berücksichtigt. Eine entsprechende Regelung zur 
zeitlichen Abfolge der Bebauung (die sicher stellt, dass die hinteren  
Baureihen nicht vor Errichtung der ersten Baureihe – parallel zur U-
Bahn-Linie und zum Bornkampsweg - fertig gestellt werden) wird in den 
noch zu schließenden Erschließungsvertrag (städtebaulicher Vertrag) 
mit aufgenommen werden. Eine Berechnung der Lärmbelastung bei 
freier Schallausbreitung ist somit entbehrlich. 
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s) 
 
t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

q) Der Bereich, wo Lärmpegelbereich III festzusetzen ist, kann entweder 
in der Planzeichnung oder textlich festgesetzt werden. Textlich ist es be-
reits erfolgt, folgende textliche Festsetzung wurde getroffen: „Die zu-
künftigen baulichen Anlagen innerhalb der festgesetzten Mischgebiete, 
die sich zum Bornkampsweg bzw. zur Bahntrasse hin orientieren, liegen 
im Lärmpegelbereich III. Für die hier gelegenen Aufenthaltsräume sind 
Mindestanforderungen an den passiven Schallschutz nach DIN 4109 er-
forderlich“. Text- und Planfestsetzungen sind grundsätzlich in ihrer 
Rechtsbedeutung gleichwertig. Ergänzend sollte noch folgender Satz 
hinzugefügt werden: "Im Lärmpegelbereich III liegende Außenbauteile 
von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Be-
herbergungsstätten, Unterrichtsräumen und ähnliches müssen ein resul-
tierende bewertetes Schalldämm-Maß von mindestens R'w,res = 35 dB 
aufweisen." 

r) Eine Unterscheidung zwischen LS-Wand und LS-Wall ist aus lärmtech-
nischer Sicht nicht erforderlich. Im Falle einer LS-Wand muss diese eine 
gewisse Mindestschalldämmung aufweisen. Dies wird mit den Bedin-
gungen "keine Öffnungen oder Schlitze und flächenbezogene Masse 
von mindestens 10 kg/m2" sicher gestellt, dies wurde auch in dieser 
Form festgesetzt. Aus lärmtechnischer Sicht ist die Festsetzung eines 
Höchstmaßes nicht für erforderlich. Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

s) Die Anregung ist nicht nachvollziehbar. Bei geöffneten Fenstern kann 
die Unterschreitung eines Innenpegels von 35 dB(A) nicht sichergestellt 
werden. Damit der in Schlafräumen notwendige hygienische Luftaus-
tausch auch bei geschlossenen Fenstern möglich ist, werden schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen festgesetzt, die jedoch nur bei geschlos-
senen Fenstern (und nicht bei geöffneten Fenstern) sinnvoll und ent-
sprechend ihrer Funktion eingesetzt werden können. Im Übrigen sind 
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen anerkannte technische Einrich-
tungen zum Schutz vor erhöhten Immissionen bei Wohn- und Schlaf-
räumen. 

t) Der Hinweis wird berücksichtigt; vor Erschließungsbeginn werden Unter-
suchungen auf Düngemittel, Herbizid- und Fungizidrückstände in den 
Bereichen der Gewächshäuser und der ehemaligen Freilandversuchs-
flächen sowie bzgl. Mineralöle bzw. Abwasserrückstände in den Berei-
chen der Öltanks, Kläranlagen, des Heizungskellers und Benzinabschei-
ders durchgeführt werden – eine entsprechende Regelung wird in den 
noch zu vereinbarenden städtebaulichen Vertrag (Erschließungsvertrag) 
zwischen der Stadt Ahrensburg und dem Vorhabenträger aufgenommen  
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v) 
 
 
 
 
 
w) 
 
 
x) 
 
 
 
 
 
 
 
y) 
 
 
 
 
 
 
 
z) 
 

 

werden. Zusätzlich wird dies als textlicher Hinweis in die Planfassung 
des Bebauungsplanes noch genauer als bisher aufgenommen. Nach 
Vorliegen der Ergebnisse ist die weitere Vorgehensweise mit der unte-
ren Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

 

 
 

u) Die sich überlagernden Festsetzungen von Flächen für die Landwirt-
schaft und weiteren, in der Stellungnahme des Kreises angesprochenen 
Festsetzungen, zur zukünftigen landschaftlichen und naturschutzfachli-
chen Ausgestaltung dieser Flächen müssen hier differenzierter darges-
tellt und erläutert werden. Die Planskizze oben zeigt die angesproche-
nen Bereiche (schraffiert). 
Ziel der sich überlagernden Festsetzungen ist es, die übergeordneten 
Planungsziele auf Ebene des Landschaftsrahmenplans und des Regio-
nalplans (für den Planungsraum 1) sowie des Landschaftsplans der 
Stadt Ahrensburg zu gewährleisten und weiter zu entwickeln – westlich 
des Gutshofs Wulfsdorf ist hier ein regionaler Grünzug ausgewiesen. 
Entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftsbilds 
wurden festgesetzt, ebenso wurde festgesetzt, dass hier keine baulichen 
Vorhaben (auch keine gem. § 35 BauGB privilegierten Vorhaben) errich-
tet werden dürfen. Vergleichbares gilt für die Fläche für Landwirtschaft 
östlich des Teiches. Nach Maßgabe der unteren Denkmalschutzbehörde  
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aa) 
 
 
bb) 
 
cc) 
dd) 
 
 
 
 
ee) 
 
 
ff) 

 

liegt dieser Bereich komplett im Mindestumgebungsschutzbereich für 
das denkmalgeschützte Gutshaus und dem denkmalgeschützten Park, 
vergleichbare Regelungen sind entsprechend auch hier getroffen wor-
den, insbesondere auch der Ausschluss von zukünftigen baulichen Vor-
haben, auch dann, wenn diese gem. § 35 BauGB privilegiert sind. Dies 
sind im Übrigen auch die geforderten „besonderen städtebaulichen 
Gründe“, die vorliegen müssen, um diese Nutzungseinschränkungen 
festsetzen zu können. Sie wurden (mit Ausnahme des Mindestumge-
bungsschutzbereichs) bereits in der Begründung zum ersten Entwurf 
aufgezeigt. 
Der Kreis Stormarn erhebt zwar keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
diese Planungsziele, jedoch erhebt er erhebliche rechtliche Bedenken 
gegen die „Koppelung“ der Festsetzung von „Flächen für die Landwirt-
schaft“ sowie den o.g. Festsetzungen, die eine Einschränkung der land-
wirtschaftlichen Nutzung nach sich ziehen. Entsprechend wird vorge-
schlagen der Empfehlung des Kreises zu folgen, diese oben dargestell-
ten „Flächen für die Landwirtschaft“ in einem 2. Entwurf als „private 
Grünflächen“ festzusetzen, Zweckbestimmung ist dann „Grün- und Wei-
deland“. Die o.g. „Einschränkungs“ – Festsetzungen können dann bei-
behalten werden. Bezüglich der Frage nach der Wirtschaftlichkeit der 
landwirtschaftlichen Nutzung wird weiter vorgeschlagen, dass sich der 
Betreiber des Gutshofs Wulfsdorf und der zuständige Fachdienst der 
Stadt Ahrensburg im Rahmen der Abwägung zwischen den dargestellten 
übergeordneten Planungszielen und den Interessen der Landwirtschaft 
auf die „Tiefenschärfe“ der Festsetzungen verständigen soll. Eine Prü-
fung der Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung ist auf Ebe-
ne der reinen städtebaulichen, planungsrechtlichen und umweltbezoge-
nen Überlegungen und Festlegungen nicht oder nur sehr ungenügend 
möglich. 
Die bisherige Definition der nicht zulässigen baulichen Anlagen im Be-
reich der Flächen für die Landwirtschaft umfasst u.a.: „sonstige bauliche 
Anlagen, die das Landschaftsbild beeinträchtigen können“. Diese Defini-
tion wird wie folgt geändert. „Land- und forstwirtschaftliche Betriebsein-
richtungen, gartenbauliche Betriebseinrichtungen und sonstige bauliche 
Anlagen, die die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
beeinträchtigen und das Orts- und Landschaftsbild verunstalten.“ und 
entspricht dem Wortlaut des § 35 Abs. 3 Nr. 5 (u.a. als Regelungstatbes-
tand bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich). 

v) Die angesprochene Festsetzung lautet: „nicht zulässig sind: Einzelhan-
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delsbetriebe mit mehr als 200 m2 Verkaufsfläche je Betrieb“. Es ist also 
vorgesehen größere Verkaufseinrichtungen auszuschließen und nicht, 
wie in der Stellungnahme behauptet: „Ziel ist es, Einzelhandelsbetriebe 
bis zu einer Verkaufsfläche von max. 200 m2 auszuschließen“. Gemäß § 
1 Abs. 4 können in Mischgebieten auch Festsetzungen zur Art der Be-
triebe und deren Eigenschaften getroffen werden. Eine Eigenschaft von 
Betrieben ist deren Verkaufsflächengröße. Somit sind festgesetzte Ein-
zelhandelsbetriebe und deren Verkaufsflächengrößen eindeutig pla-
nungsrechtlich zulässig. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

w) nach Rücksprache mit dem Entwicklungsträger ist nicht an eine Realtei-
lung der Grundstücke gedacht; entsprechend wird die Festsetzung der 
ausschließlichen Zulässigkeit von Hausgruppen im Rahmen der festge-
setzten offenen Bauweise ersatzlos gestrichen. 

x) Die geforderten besonderen städtebaulichen Gründe sind in der bisheri-
gen Begründung umfassend aufgezeigt worden. Im Rahmen der stadt-
entwicklungsplanerischen Zielsetzungen für die „Konversion“ der ehe-
maligen Institutsflächen wurde ein besonderes Mischgebiet mit Wohn-
nutzungen in den zentralen Bereichen sowie ergänzenden Nutzungen 
der Weiterbildung, soziale Einrichtungen und auch verträgliche gewerbli-
che Einrichtungen im nördlichen und südlichen Bereich des neuen Quar-
tier formuliert und aufgezeigt. Hierzu ist es jedoch notwendig eine Ge-
samtschau des Mischgebietes und nicht nur die losgelöste Betrachtung 
einzelner Mischgebietsbereiche (also nicht nur den MI/3 und MI/4 – Be-
reich), sozusagen mit der Lupe, vorzunehmen. Nur in dieser Gesamtbe-
trachtung der Planungskonzeption zum gesamten Mischgebiet und den 
daraus resultierenden, städtebaulich sehr sinnvollen Gliederungen des 
Baugebiets, wird die städtebauliche Notwendigkeit der spezifischen Nut-
zungsverteilung auf den verschiedenen Standorten nachvollziehbar. 
Auch die Frage nach klarerer Festlegung der Nutzungsstandorte kann 
nicht nachvollzogen werden, auch hier wurde ggfs. eine Gesamtbetrach-
tung des Mischgebietes nicht angestellt – wichtig und städtebaulich ein-
deutig begründbar ist hier die Festlegung, dass die so genannten 
„Nichtwohnnutzungen“ nur im nördlichen und südlichen Abschluss des 
Baugebietes ihren zwingenden Standort erhalten, auch wenn sie „nur“ 
70 % der dort möglichen Nutzflächen umfassen dürfen. Die zitierten An-
forderungen der Kommentierung zum BauGB sind somit grundsätzlich 
eingehalten. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

y) Die angesprochene städtebauliche Eigenart des Gebietes am Greels-
kamp wurde in der bisherigen Begründung bereits aufgezeigt. Der Anre-
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gung den Geltungsbereich der Erhaltungssatzung zu vergrößern wird je-
doch gefolgt, es werden die gesamten bebauten Grundstücke des Quar-
tiers in den Erhaltungssatzungsbereich übernommen, da tatsächlich 
auch hier bauliche Anlagen entstehen könnten, die die städtebauliche 
Gestalt und das Ortsbild nachhaltig beeinträchtigen könnten. Da die Er-
haltungssatzung zuerst nur einen Bereich definiert, in dem die Satzung 
rechtsverbindlich wird und nachfolgend ein Genehmigungsvorbehalt zum 
Tragen kommt, in dem die zuständige Behörde mit dem Bauherrn zu-
sammen festlegt, in welcher Form und Ausgestaltung gebaut werden 
kann und darf, sind zusätzliche gestalterische Auflagen und Festsetzun-
gen vorab im Bebauungsplan nicht zwingend nötig. Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

z) Der Anregung wird teilweise entsprochen. Die Notwendigkeit von zusätz-
liche Regelungen zu baulichen oder sonstigen Zulässigkeiten im Bereich 
der Parkanlage wird nicht gesehen, da in diesem Bereich kein Baugebiet 
oder bauliche Zulässigkeiten definiert oder festgesetzt wurden. Darüber 
hinaus wird hier ebenfalls die untere Denkmalschutzbehörde regulierend 
und sichernd eingreifen. Das „Baufenster“ mit Baugrenzen um das be-
stehende Denkmal des Gutshauses wurde auf Wunsch der unteren 
Denkmalschutzbehörde in die Planfassung aufgenommen. Folgende 
Nutzungszulässigkeiten werden (entsprechend der Bestandssituation)  
festgesetzt: „zulässig sind Wohngebäude sowie Anlagen für kulturelle 
und soziale Zwecke“. 

aa) Die jeweiligen Höchstmaße des Maßes der baulichen Nutzung gem. 
BauNVO (Baunutzungsverordnung) innerhalb der Teilbereiche des 
Mischgebietes (MI/1 bis MI/4) orientieren sich an den grundsätzlich fest-
gelegten Nutzungsverteilungen und –schwerpunkten. Die überwiegend 
oder ganz wohnbaulich geprägten Teilbereiche des Mischgebietes wur-
den mit einer GRZ von 0,4 festgesetzt (also 0,2 unter dem allgemeinen 
Höchstmaß der baulichen Nutzung für Mischgebiete von 0,6 nach 
BauNVO), der überwiegend gewerblich geprägte Bereich wurde mit ei-
ner GRZ von 0,6 bis 0,8 festgesetzt (also tw. 0,2 über dem allgemeinen 
Höchstmaß der baulichen Nutzung für Mischgebiete nach BauNVO). In 
der Gesamtbetrachtung des Mischgebiets (auch flächenhaft) wird daher 
eine GRZ von 0,6 (als Durchschnitt) nicht überschritten. Die Überschrei-
tung der an sich als Höchstmaß zulässigen GRZ für Mischgebiete (im 
Teilbereich MI/4) ist aufgrund der beabsichtigten Nutzungsverteilungen 
städtebaulich sinnvoll, notwendig und vertretbar. Im Übrigen wird die 
GRZ auf dem Grundstück des Gewächshauses bereits im Bestand an-
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nähernd erreicht. In der Zusammenschau aller Teilmischgebiete wird ei-
ne GRZ von 0,6 nicht überschritten. 

bb)  Festsetzungen von Grünflächen bedingen nicht zwingend weitergehen-
der Festsetzungen zum Anpflanzen und/oder Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Um ein Übermaß an grünord-
nerischen Festsetzungen zu vermeiden, wird der Anregung nicht gefolgt. 

cc) Der Standort der Feuerwehr Wulfsdorf und die Ausgestaltung der bauli-
chen Anlagen wird primär durch die technischen und funktionalen Be-
lange und Bedürfnisse dieser Einrichtung selbst bestimmt. Hier sollten 
sich bauleitplanerische Regelungen und Festsetzungen sehr zurückhal-
ten, um auch zukünftige Anforderungen der Feuerwehr im technischen 
Sinne ohne Probleme, die dann ein Bebauungsplan aufwerfen könnte, 
umsetzen zu können. Auf weitergehende Festsetzungen wird daher ver-
zichtet, der Anregung wird nicht gefolgt. 

dd) Die angesprochenen Textfestsetzungen werden als Hinweise übernom-
men, sie sind somit deutlich vom normativen Textteil abgesetzt. Die Re-
gelungen zum Bodenschutz werden in den noch zu treffenden Erschlie-
ßungsvertrag (städtebaulicher Vertrag) übernommen. Somit ist sicher-
gestellt, dass die dargestellten Maßnahmen vor Erschließungsbeginn 
umgesetzt werden. Inhaltliche Änderungen ergeben sich dadurch nicht. 

ee) Die angesprochenen Textfestsetzungen werden als Hinweise übernom-
men, sie sind somit deutlich vom normativen Textteil abgesetzt. Inhaltli-
che Änderungen ergeben sich dadurch nicht. 

ff) Die einzeln angesprochenen redaktionellen Hinweise werden berück-
sichtigt, die jeweiligen Punkte werden entsprechend redaktionell korri-
giert. Inhaltliche Änderungen ergeben sich dadurch nicht. 
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10. 

 

10. 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Az.: 51/102-334-30.1-001 
Vom 15.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Kenntnisnahme, dass die untere Denkmalschutzbehörde keine grund-

sätzlichen Bedenken erhebt. 
b) Die Anregungen der Punkte 1 bis 8 betreffen redaktionelle Änderungen 

der textlichen Erläuterungen innerhalb der Begründung bzw. des Um-
weltberichts. Die Hinweise werden entsprechend eingearbeitet. Inhaltli-
che Änderungen ergeben sich dadurch nicht.  

 

 


